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DER FOURIER f Oktober 1963

Erscheint monatlich
36. Jahrgang Nr. 10

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion SRV-beglaubigte Auflage 7659 Exemplare

VON MONAT ZU MONAT

Unsere militärische Ausbildung

L

Nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über die Militärorganisation (MO) ist die

Wehrpflicht zu erfüllen durch persönliche Dienstleistung (Militärdienst) in einer der drei
Heeresklassen Auszug, Landwehr und Landsturm sowie im Hilfsdienst (MO Art. 1

Abs. 2). Die persönliche Dienstleistung umfasst (MO Art. 8):

a) die Leistung von (Ausbildungsdienst im Frieden);

b) die Leistung von ALfAt/Ausf, nämlich (MO Art. 196):

- Dienst im Zustand der Lewi?//uefe« AA«fru/A<äf,

- Ä'm'gsd/eresf,

- Ordnwwgsd/ewsf.

Die Dienstleistungen in den verschiedenen Formen des uE/wcw D/ewsfes sind einer
gesetzlichen Umschreibung nicht zugänglich, da sich die zu treffenden Massnahmen
nach den Bedürfnissen der jeweiligen Lage richten, die nicht zum voraus bekannt sind.
Das Gesetz muss sich hier darauf beschränken, die allgemeinen Grundsätze festzulegen.

Dagegen werden die Dienstleistungen, die der "Wehrmann »n /rastra&f/orcsdiewsf zu

erbringen hat, in der Militärgesetzgebung abschliessend und in allen Einzelheiten geregelt.
Für den Ausbildungsdienst im Frieden folgt unsere gesetzliche Ordnung dem Grundsatz,
dass in Friedenszeiten jede militärische Dienstleistung als y4//sF/7Amgsd/eu5f zu gelten
hat, dass also jede normale Dienstleistung im Frieden unter den gesetzlichen Begriff des

«Instruktionsdienstes» falle. Dienstleistungen, die andern Zielsetzungen folgen, wie
Ehrendienste, Bewachungsdienste aller Art, Erfüllung von Schutzaufgaben, Einsatz zur
Katastrophenhilfe, militärische Betreuung von Flüchtlingen, Vorbereitung von besondern
Massnahmen der Landesverteidigung usw. müssen grundsätzlich als Aktivdienst behandelt

werden, wenn es nicht möglich ist — was vielfach der Fall ist — diese Zusatzaufgaben
derart mit der Ausbildungsarbeit zu verbinden, dass sie gleichzeitig mit der Instruktions-
aufgäbe erfüllt werden können.
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